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Protokoll über die öffentliche Sitzung 
 

des Gemeinderats Berghaupten 
 

am 26. Juli 2021 

 

Anwesend: Bürgermeister Ph. Clever 

10 Gemeinderäte  

Beurlaubt/entschuldigt: 
(Grund)  

./. 
 

Schriftführer: Hauptamtsleiter R. Hertle 

Bedienstete: Rechnungsamtsleiter R. Vogt 

VwFachangestellte A. Lienhard 

Ort: Schlosswaldhalle 

Beginn: 18.40 Uhr 

Ende: 20.50 Uhr 

Seiten:  26 

Anlagen:  2 zu TOP 3 und 4 

 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten 

2. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats 

3. Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bettacker III“ 
a) Billigung des Planentwurfs 
b) Beschluss über die öffentliche Auslegung und Anhörung der  
    berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

4. Baugebiet Am Bettacker III 
hier: Vergabekriterien Verkauf Bauplätze 

5. Stellungnahme zu Bauanträgen: 
a) Nutzungsänderung einer ehemaligen Gastwirtschaft in Wohnungen,  
    Dorfstraße 2 
b) Neubau eines barrierefreien Empfangsraumes mit Vordach, Obertal 5 
c) Erneuerung und Erhöhung des Daches am bestehenden Ökonomie- 
    gebäudes, Bottenbach 6 
d) Anbau an eine bestehende Werkstatt, Weinbergstraße 1 
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6. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am Kuhläger“ 

7. Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 
Hier: Anschaffung von weiterer Hardware für die EDV-Ausstattung der Grund-
schule 

8. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
Hier: Überlandhilfe der Stadt Offenburg gem. §§ 26 und 34 Feuerwehrgesetz 
Baden-Württemberg 

9. Feststellung des Bedarfsplans für das Kindergartenjahr 2021/22 

10. Mitteilungen der Verwaltung. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 1 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 

Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Aus der Mitte der Einwohnerinnen und Einwohner wurden keine Fragen an den Vor-
sitzenden gerichtet.  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 2 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
 

 

Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates 

 

Diskussionsverlauf: 
 
Aus der Mitte des Gemeinderats wurden keine Fragen an den Bürgermeister und die 
Verwaltung gerichtet.  
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 3 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41„Am Bettacker III“ / 
Frau Lienhard 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bettacker III“ 
a) Billigung des Planentwurfs 
b) Beschluss über die öffentliche Auslegung und Anhörung der berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Bebauungsplan „Am Bettacker III“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB i. V. m. § 13b BauGB aufgestellt. 
Die frühzeitige Beteiligung erfolgte in der Zeit vom 17.08.2020 bis einschließ-
lich18.09.2020. Die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
wurden vom Gemeinderat am 16.11.2020 beraten. 
 
Im Bebauungsplan-Entwurf wurden insbesondere die nachfolgenden Anpassungen 
vorgenommen: 

- Grundstück Flst.-Nr. 49 wurde in den Geltungsbereich einbezogen und als Bau-
grundstücksfläche ausgewiesen 

- Die Planstraße 2 wurde nach Osten verschoben, um auf den mit dem Hanggra-
ben belasteten Baugrundstücken ausreichende Gartenflächen zu erhalten. 

- Der bislang vorgesehene Parkplatz mit Verkehrsgrünfläche der Planstraße 1 
wurde herausgenommen. 

- Die Grundstücke Flst.-Nr. 162, 161/2 und 163 wurden zur Sicherung der Grün- 
und Freiraumstrukturen in den Geltungsbereich einbezogen und als Grünfläche 
festgesetzt. 

- Aufnahme der Dachformen versetztes Pultdach, Walmdach und Zeltdach 
- Die Höhe baulicher Anlagen wurde modifiziert. 

 
Im Zusammenhang mit der neu aufgenommenen Zulässigkeit von Zelt- und Walmdä-
chern wurde auch die zulässige Höhe baulicher Anlagen noch einmal überprüft und 
angepasst. Im Vorentwurf war als unterer Bezugspunkt die maximale Erdgeschoss-

Rohfußbodenhöhe (EFH) vorgegeben. Diese war in 
Abhängigkeit der Topographie mit unterschiedlichen 
Höhen versehen. Darüber hinaus war die Höhe bau-
licher Anlagen mit 5,0 m über der jeweiligen Erdge-
schoss-Rohfußbodenhöhe festgesetzt. Bei diesem 
Bautypus handelt es sich um Gebäude mit einem 
Untergeschoss im Hangbereich, Erdgeschoss und 
ein Dachgeschoss mit Kniestock. Durch die Auf-
nahme der Dachformen Zelt- und Walmdach ergibt 
sich nun ein neuer Bautypus, da bei diesen Baufor-
men das Obergeschoss ohne Kniestock errichtet 
wird. Bei gleicher Firsthöhe ist für diese Bauform 
eine höhere Wandhöhe von 6,3 m bis 6,5 m (über der 

Abbildung 1: Schemaschnitt 
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Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe) erforderlich. Die bisher im Bebauungsplan-Vorent-
wurf vorgesehenen Höhen baulicher Anlagen sind nachfolgend eingetragen. 
 

 
Abbildung 2: Bebauungsplan-Vorentwurf vom 27.07.2020 mit Eintragung der Höhen 

 
Abbildung 3: Geländeschnitt 1 mit Eintragung Gesamthöhe baulicher Anlagen 
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Abbildung 4: Geländeschnitt 3 mit Eintragung Gesamthöhe baulicher Anlagen 

Im Bebauungsplan-Entwurf werden die Höhen baulicher Anlagen daher angepasst, 
um den vorgesehenen Gebäudetypus umsetzen zu können. Aufgegeben wird die bis-
her vorgesehene Festsetzung der Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe. Vorgegeben wir 
nun nur noch die Gesamthöhe, ohne Vorgabe der inneren Aufteilung der Gebäude. 
Zwar wird teilweise die Wandhöhe erhöht, die Gesamthöhe der Gebäude jedoch wird 
nicht erhöht, sondern teilweise reduziert. 
 

 
Abbildung 5: Bebauungsplan-Entwurf vom 13.07.2021 mit Eintragung der Höhen 
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Um den Bautypus der „Stadtvilla“ mit Zelt- bzw. Walmdach auch hinsichtlich der Hö-
henfestsetzungen zu ermöglichen, wird die Anpassung der Höhe baulicher Anlagen 
vorgeschlagen. 
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever begrüßte zu dem TOP Herrn Thomas Kernler vom Ingenieurbüro Zink, 
der die Angelegenheit ausführlich anhand der Verwaltungsvorlage und einer Präsen-
tation erläuterte (Siehe Anlage 1).  
 
GR J. Bergmann stellte u.a. im Hinblick auf die Flächenversiegelung erneut das ge-
samte Projekt sowie die Ausweisung neuer Baugebiete generell in Frage unter Hinweis 
auf die jüngsten Hochwasserereignisse in Rheinland-Pfalz. Auf seine Nachfrage be-
stätigte BM Ph. Clever, dass das Thema Biotopvernetzung demnächst im Gemeinde-
rat behandelt werde.  
 
GR B. Zehnle äußerte große Bedenken hinsichtlich der verkehrsmäßigen Erschlie-
ßung über die Weinbergstraße und den Fuchsbühlweg, insbesondere in der Bau-
phase. BM Ph. Clever schlug eine Einbahnregelung für den Baustellenverkehr vor.  
 

 

Beschluss: 
 
a) Der Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bettacker III“ mit örtlichen Bauvor-

schriften wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.  

 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan-Entwurf gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen der berührten Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen. 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 10 1  
(J. Bergmann) 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 4 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 / Herr Clever 

 

Vergabekriterien über die Bauplatzvergabe Neubaugebiet „Am Bettacker III“ 

 

Sachverhalt und Begründung:  
 
Entlang des aktuellen Zeitplans soll die Erschließung des Neubaugebiets „Am Bett-
acker III“ nach Offenlage- (heutige Sitzung) und Satzungsbeschluss (Sitzung im Okto-
ber) noch im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein und die Bauplätze bis dahin auch ver-
marktet werden. Die Bauplatzvergabe kann dabei auf unterschiedlichen Wegen erfol-
gen, beispielsweise im Losverfahren oder nach Höchstgebot. Um die Vergabe jedoch 
möglichst sozial, transparent und rechtssicher zu gestalten, soll diese anhand vom 
Gemeinderat festzulegender Kriterien erfolgen. 
 
Die Verwaltung hat sich mit dem Erschließungsträger auf Grundlage bereits bewährter 
Modelle intensiv beraten und unterbreitet dem Gemeinderat einen Vorschlag, der von 
der kaufmännischen Projektleitung der badenovaKONZEPT, Frau Teresa Erath, in der 
Sitzung ausführlich vorgestellt wird, und den Sitzungsunterlagen beigefügt war. 
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
BM Ph. Clever begrüßte zu dem TOP Frau Teresa Erath von der kaufmännischen 
Projektleitung der badenovaKONZEPT. Diese erläuterte die Angelegenheit ausführlich 
anhand der Verwaltungsvorlage und einer Präsentation.  
 
Folgende Punkte wurden auf Seite 7 u. 8 des Entwurfs korrigiert / geändert:  
2.3.1.1.: 5 Jahre oder länger: 24 Punkte 
2.3.2.1.: mehr als 3 Jahre: 9 Punkte 
2.3.2.2.: mehr als 3 Jahre: 9 Punkte 
Max. Punktezahl für die Ziffern 2.3.1 bis 2.3.2.2 insgesamt: 42 Punkte 
Max. Gesamtpunktezahl pro Bewerbung 93 Punkte 
Max. Punktezahl für die Punkte 2.3.1 bis 2.3.2: 42 Punkte 
 
GR J. Bergmann bemängelte, dass das vorgeschlagene System seiner Ansicht nach 
nicht gerecht sei, weil dadurch Bewerber mit Eigenkapital oder hohem Einkommen 
keine Möglichkeit hätten, einen Bauplatz zu erwerben. BM Ph. Clever verwies für sol-
che Fälle auf seinen Vorschlag, 6 Bauplätze nach Höchstgebot zu veräußern.  
 
Die Präsentation mit den eingearbeiteten Änderungen bzgl. der Punktzahlen ist dem 
Protokoll als Anlage 2 beigefügt.  
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Beschluss:  
 
a) Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Vergabekriterien nach dem 

Einheimischenmodell für die Bauplatzvergabe im Baugebiet „Bettacker III“ 

mit den oben genannten Änderungen bei der Punktevergabe zu.  

 

b) 6 Bauplätze sollen nach Höchstgebot vergeben werden.  

 

c) Die Bauplatzvergabe erfolgt durch badenovaKONZEPT.  

 

 

Entscheidung: 
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich  5 a 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Dorfstraße 
2 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Nutzungsänderung einer ehemaligen Gastwirtschaft in Wohnungen,  
Dorfstraße 2 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Die Antragsteller beantragen die Nutzungsänderung einer ehemaligen Gast-
wirtschaft in Wohnungen, Dorfstraße 2. Das Bauvorhaben wurde bereits ausgeführt 
und soll nachträglich genehmigt werden. In der Gemeinderatssitzung am 18.05.2021 
wurde vom Gremium die Frage aufgeworfen, wo die Kunden des sich im Gebäude 
befindlichen Friseurgeschäfts parken sollen, da bei dem eingereichten Lageplan die 
Stellplätze nur für die Wohnungen eingetragen waren. Die Verwaltung hat sich zwi-
schenzeitlich bei der Unteren Baurechtsbehörde erkundigt. Die Stellplätze für die Woh-
nungen sind bei diesem Antrag auf Nutzungsänderung nicht Gegenstand der Geneh-
migung, da bereits mit der Umbaumaßnahme 1991 auf dem gesamten Grundstück die 
Stellplätze sowohl für die Gewerbeeinheit (Bank jetzt Friseur) mit 4 Stellplätzen und 
für die Gaststätte mit 10 Stellplätzen nachgewiesen wurden und somit auch für Nut-
zung als Wohnungen ausreichend sind.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 (GR U. Armbruster war bei der Abstimmung nicht im Raum) 

Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der zur Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich  5 b 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Obertal 5 / 
Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Neubau eines barrierefreien Empfangsraumes mit Vordach, Obertal 5 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist nach § 35 BauGB zu bewer-
ten. Der Bauherr beantragt den Neubau eines barrierefreien Empfangsraumes im An-
schluss an die bestehenden Doppelgaragen. Dieser Raum wird benötigt, um Hof- und 
Kräuterführungen wetterunabhängig und barrierefrei durchführen zu können. Eine Pri-
vilegierung vom Amt für Landwirtschaft wurde dem Bauherrn ist Aussicht gestellt. Die 
Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Bei Aufruf des TOP erklärte sich GR U. Armbruster als Bauherrin / Antragstellerin für 
befangen und nahm für die Dauer der Aussprache und Entscheidung im Zuhörerbe-
reich Platz.  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung des Amts für Landwirtschaft zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 1 (GR U. Armbruster) 

Grund: GR U. Armbruster ist Antragstellerin 

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich  5 c 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Botten-
bach 6 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Erneuerung und Erhöhung des Daches am bestehenden Ökonomiege-
bäude, Bottenbach 6 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist nach § 35 BauGB zu bewer-
ten. Der Bauherr beantragt die Erneuerung und Erhöhung des Daches am bestehen-
den Ökonomiegebäude. Die Verwaltung hat keine Bedenken.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Bei Aufruf des TOP erklärte sich GR G. Benz als Antragsteller für befangen und nahm 
für die Dauer der Aussprache und Entscheidung im Zuhörerbereich Platz.  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 1 (GR G. Benz) 

Grund: GR G. Benz ist Antragsteller 

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich  5 d 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
632.21 Bauakte Weinberg-
straße 1 / Frau Lienhard 

 

Stellungnahme zu Bauanträgen  
Hier: Anbau einer Werkstatt an eine bestehende Werkstatt, Weinbergstraße 1 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Das Bauvorhaben befindet sich im Innerortsbereich und ist nach § 34 BauGB zu be-
werten. Der Antragsteller beantragt den Anbau einer Werkstatt an eine bestehende 
Werkstatt. Es handelt sich hier um eine Schreinerei. Die Zustimmung der Angrenzer 
liegt vor. Aufgrund der nahen Wohnbebauung wurde zusätzlich eine erweiterte Nach-
baranhörung für die Anwesen Weinbergstraße 2 und 6 durchgeführt. Es gingen keine 
Einwendungen ein. In die neue Werkstatt soll eine CNC-Fräsmaschine eingebaut wer-
den. Die gutachterliche Stellungnahme für Schallschutz liegt der Verwaltung vor. Die 
Stellungnahme der Fachbehörde steht noch aus. Mit der Unteren Baurechtsbehörde 
wurde besprochen, dass die Entscheidung im Gemeinderat unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung bzw. der genannten Auflagen der Fachbehörden erfolgen kann. Unter 
Berücksichtigung der beschriebenen Schallschutzmaßnahmen kann ein unzulässiger 
Immissionsanteil ausgeschlossen werden.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Bei Aufruf des TOP erklärte sich GR M. Eble als Antragsteller für befangen,und nahm 
für die Dauer der Aussprache und Entscheidung im Zuhörerbereich Platz.  
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung wird unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung der Fachbehörden mit den geforderten Bestimmungen und Aufla-
gen zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 
Gem. § 18 GO abgetreten: 1 (GR M. Eble) 

Grund: GR M. Eble ist Antragsteller 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
  
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 6 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
621.41 „Am Kuhläger“ / 
Frau Lienhard 

 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Am Kuhläger“ 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 21. Juni 2021 hat der Gemeinderat beschlossen, den 
Bebauungsplan aufgrund des vorliegenden Honorarangebotes zu ändern, dies jedoch 
unter der Voraussetzung, dass die Stellplätze auf 1,5 pro Wohneinheit festzuschreiben 
sind. 
 

Nach erneuter Rücksprache mit dem Projektleiter ist eine Erhöhung auf 1,5 Stellplätze 
pro Wohneinheit aus unterschiedlichen Gründen ausgeschlossen. 
 

1. Der tatsächliche Bedarf wird bei vorliegender Wohnungsgröße/-schnitt auf-
grund umfassender Erfahrungswerte wie auch bei einem vergleichbaren Projekt 
in Durbach auf 0,8 Stellplätze pro Wohneinheit geschätzt. Mit 1,0 Stellplätzen 
pro Wohneinheit und jeweils 2,0 Stellplätzen pro Dachgeschosswohnung wer-
den bereits über den voraussichtlichen Bedarf hinaus Stellplätze geschaffen. 
 

2. Um weitere 11 Stellplätze zu schaffen, mangelt es an Fläche. Der Bau einer 
Tiefgarage oder versenkbarer Parkflächen wäre hingegen sehr kostenintensiv 
und würde sich folglich in einem deutlich höheren Mietzins niederschlagen. 

 
Die Verwaltung stellt den Antrag daher nochmal zur Diskussion. Wesentliche Ände-
rungspunkte sind: Anzahl der Stellplätze, Dachform und Verschiebung der Baugrenze. 
Im Übrigen wird auf die Sitzungsunterlagen vom 21. Juni 2021 verwiesen. 
  

 

Diskussionsverlauf:  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage.  
 
Erneut wurde in der Diskussion das Thema Stellplätze teilweise kritisch gesehen. GR 
G. Benz sprach sich wiederholt für 1,5 und gegen 1,0 Stellplätze aus.  
 
Es wurden daher mehrere Punkte getrennt zur Abstimmung gestellt.  
 
Im Übrigen stimmte der Rat der Änderung des Bebauungsplans zu.  
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Beschluss 1: 
 
Die Anzahl der Stellplätze wird auf 1,0 reduziert.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 8 
3 

(GR B. Zehnle, GR G. 
Benz, GR G. Peters) 

 

 
 
 

Beschluss 2: 
 
Den Änderungen bzgl. der Dachform wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 10 1 
(GR B. Zehnle) 

 

 
 
 

Beschluss 3: 
 
Der Verschiebung der Baugrenze wird zugestimmt.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

 X 10 1 
(GR B. Zehnle) 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 7 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
207.17 / Herr Hertle 

 

Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 
Hier: Anschaffung von weiterer Hardware für die EDV-Ausstattung der Grund-
schule Berghaupten 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Grundschule möchte 6 Notebooks für Lehrer bzw. Klassenzimmer inkl. WLAN-
Repeater aus den Fördermitteln des Landes beschaffen.  
 
Über das Förderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen der Umsetzung 
der Zusatz-VwVereinbarung zum DigitalPakt Schule 2019-2024 hat die Gemeinde ein 
Budget von 2.672 Euro erhalten, das uns noch bis 31.03.2022 zur Verfügung steht. 
Aus diesem Budget könnten wir einen Teil der 6 Notebooks inklusive Inbetriebnahme 
(Einrichtung) beschaffen. Laut dem Angebot von it works24 GmbH vom 20.05.2021, 
welches den Sitzungsunterlagen beigefügt war, betragen die Kosten pro Gerät inkl. 
Einrichtung und MwSt. 1.206,78 Euro. Das bedeutet, dass mit dem Budget nur zwei 
Geräte beschafft werden können. Die restlichen vier Geräte inkl. W-LAN-Repeater 
werden daher über das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ gekauft. Hier beträgt 
das Restbudget aktuell noch 14.444,07 Euro, abrufbar bis zum 30.04.2022, (ursprüng-
lich 27.000 Euro). Haushaltsrechtlich stehen allerdings nur noch ca. 2.000 Euro zur 
Verfügung. Da die Budgetüberschreitung bei einem Gesamtvolumen laut Angebot von 
7.621,45 Euro abzgl. der noch zur Verfügung stehenden HH-Mittel über 2.500 Euro 
liegt, muss der Gemeinderat darüber entscheiden. Deckungsmittel stehen aus den o.g. 
Förderprogrammen ausreichend zur Verfügung. Die Gemeinde muss die Ausgabe le-
diglich zwischenfinanzieren.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Bei Aufruf des TOP erklärte sich GR M. Feißt als Anbieter / Auftragnehmer für befan-
gen, und nahm für die Dauer der Aussprache und Entscheidung im Zuhörerbereich 
Platz.  
 
Hauptamtsleiter R. Hertle erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Ver-
waltungsvorlage.  
 
Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwal-
tung an.  
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe für die Beschaffung von 6 Note-
books und einem W-LAN Repeater inkl. Einrichtungskosten für die Grundschule 
auf der Grundlage des Angebots der Fa. it works24 GmbH vom 20.05.2021 in 
Höhe von 7.621,45 Euro zu.  
 
Damit verbunden ist auch die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 
in diesem Bereich. Deckungsmittel stehen in Form der Förderprogramme des 
Landes ausreichend zur Verfügung. Die Beschaffungen werden im Anschluss 
über die Förderprogramme abgerechnet.  
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 9 (GR G. Peters war bei der Abstimmung nicht im Raum) 
Gem. § 18 GO abgetreten: 1  

Grund: GR M. Feißt ist Anbieter / Auftragnehmer 

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 8 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
133.33 / Herr Vogt 

 

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe: 
Hier Überlandhilfe der Stadt Offenburg gem. §§ 26 und 34 Feuerwehrgesetz BW 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
In Folge eines Gebäudebrands am 02.04.2021 in der Talstraße wurde auch die Feu-
erwehr Offenburg über die Feuerwehrleitstelle des Ortenaukreises alarmiert und zur 
Unterstützung unserer Wehr angefordert. Für Feuerwehreinsätze auf anderen Gemar-
kungen besteht ein Rechtsanspruch auf Kostenersatz im Rahmen der Überlandhilfe 
nach dem Feuerwehrgesetz, unabhängig davon, ob es sich um eine Pflichtaufgabe 
der Feuerwehren handelt oder nicht. Die Kosten der Stadt Offenburg summieren sich 
auf 8.733,21 €. 
 
Innerhalb des Kinzigtals haben sich mehrere Gemeinden im Rahmen einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zugesichert, nur die tatsächlichen Kosten für Einsätze im 
Rahmen der Überlandhilfe abzurechnen, es sei denn, es handelt sich um einen kos-
tenpflichtigen Einsatz. Einsätze wegen Brand und Schadenfeuer sind grundsätzlich 
kostenfrei. Eine Kostenpflicht entsteht erst bei Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit. Mit 
der Stadt Offenburg gibt es keine entsprechende Vereinbarung mit der Folge, dass die 
vollen Kosten der Stadt Offenburg zu erstatten sind. 
 
Da im Haushaltsplan für Überlandhilfen lediglich 3.000 € eingestellt, bislang aber be-
reits über 2.000 € verausgabt wurden, führt der Kostenbescheid zu einer überplanmä-
ßigen Ausgabe welche vom Gemeinderat zu genehmigen ist. Die Deckung erfolgt über 
Mehreinnahmen beim Gewerbesteueraufkommen.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
Rechnungsamtsleiter R. Vogt erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Auf Nachfrage teilte R. Vogt mit, dass die Stadt Offenburg kein 
Interesse an einer Vereinbarung habe.  
 
Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwal-
tung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Den überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.  
 
Als Deckungsmittel dienen Mehreinnahmen beim Gewerbesteueraufkommen.  
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Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 10 (GR J. Bergmann war bei der Abstimmung nicht im Raum) 

Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 9 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
460.023 / Frau Lienhard 

 

Feststellung des Bedarfsplans für das Kindergartenjahr 2021/22 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Bedarfsplan für das Kindergartenjahr ist jährlich festzustellen. Seit dem 
02.11.2021 liegt die Betriebserlaubnis vom Kommunalverband für Jugend und Sozia-
les Baden-Württemberg für die Kindertagesstätte St. Georg vor. Die Erlaubnis umfasst 
6 Gruppen mit insgesamt 120 Kinder, die sich wie folgt aufteilen:  
 
1 Regelgruppe 28 Kinder   28 Kinder 
2 Ganztagsgruppen GT 
(zeitgemischt mit VÖ und/oder RG/HAT; 
bei mehr als 10 Kinder in GT: nur 20 
Plätze 
1 altersgemischte Gruppe AM, 
(ab 2 Jahren, bei mehr als 10 Kinder in 
GT: nur 20 Plätze, Die Höchstgruppen-
stärke reduziert sich für jedes 2jährige 
Kind um ein Platz  

25 Kinder 
 
 
 
22 Kinder 

  50 Kinder 
 
 
 
  22 Kinder 

2 Krippengruppen á 10 Kinder   20 Kinder 
Summe:  120 Kinder 
   

 
In Berghaupten sind für die Jahrgänge 2015/16, 2016/17, 2017/18 und 2018/19 insge-
samt 89 Kinder gemeldet. Regelplätze sind für 100 Kinder vorhanden.  
 
Kinder U3 sind es ab dem 1. Lebensjahr 53 Kinder. Für 20 Kinder sind Krippenplätze 
vorhanden. In der altersgemischten Gruppe können auch Kinder ab 2 Jahren aufge-
nommen werden. Allerdings reduziert sich dann die Gruppenstärke um einen weiteren 
Platz pro aufgenommen U3 Kind.  
 
Daneben hat noch die Betreuung in der Kleinkindgruppe „Kleine Strolche“ im Alten 
Schulhaus Bestand. Auch hier können 10 Kinder im Alter von 20 Monaten bis 3 Jahre 
betreut werden. Diese Betreuungsform erfolgt allerdings nur 2x wöchentlich in der Zeit 
von 8.00 bis 12.30 Uhr. Diese Einrichtung ist wegen ihres geringen Betreuungsum-
fangs nicht genehmigungspflichtig und bedarf deshalb auch keiner Betriebserlaubnis. 
Wir erhalten hier auch keine Zuschüsse. Die Gruppe Kleine Strolche ist laut Aussage 
der Tagesmütter nicht voll belegt. 
 
Nachrichtlich teilen wir noch die Bestandsaufnahme in der Kindertagespflege mit Stich-
tag 01.03.2021, erstellt vom Landratsamt Ortenaukreis für die Gemeinde Berghaupten 
mit: In Berghaupten haben wir 2 Tagesmütter. Insgesamt werden 7 Kinder (4 U3 und 
2 Ü3) in Berghaupten von Tagesmüttern betreut.  

 
  



Seite 22 von 26 

Diskussionsverlauf:  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage. Ohne längere Aussprache schloss sich der Gemeinderat dem 
Vorschlag der Verwaltung an.  
 

 

Beschluss: 
 
Es wird festgestellt, dass im Kindergartenjahr 2021/22 bezogen auf den Monat 
Juni 2021 der Gesamtbedarf für über 3-jährige Kinder 89 Kinder umfasst.  
 
Zudem wird festgestellt, dass für die U3-Betreuung ein Angebot von 30 Betreu-
ungsplätzen besteht. Diese sind aufgeteilt in 20 Betreuungsplätzen in der Kin-
dertagesstätte St. Georg, für die eine Betriebserlaubnis vorliegt und in 10 Be-
treuungsplätzen im Betreuungsangebot „Kleine Strolche“ im Alten Schulhaus.  
 
Zudem können in der altersmischten Gruppe auch Kinder ab 2 Jahren aufge-
nommen werden.  
 
Zum Ende des Kindergartenjahres werden im U3-Bereich die Plätze belegt sein. 
Auch in der betreuten Spielgruppe werden wir erfahrungsgemäß nahezu voll be-
legt sein.  
 
Dem Bedarfsplan wird wie vorgelegt zugestimmt. 
 

 

Entscheidung:  
 
Stimmberechtigt sind: 11 
Gem. § 18 GO abgetreten: 0 

Grund:  

 

 

Einstimmig Mehrheitlich ja Nein Enthaltung 

X  X   
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 10 a 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
461.0 / Frau Lienhard 

 

Mitteilungen der Verwaltung 
hier: Kindertagesstätte St. Georg; Anpassung der Elternbeiträge für das Kinder-
gartenjahr 2021/22 und 2022/23 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, dass sich die Eltern-
beiträge jeweils aktuell an den gemeinsamen Empfehlungen der kommunalen Spit-
zenverbände und der Kirchengemeinschaften orientieren und diese Sätze ohne Zeit-
verzögerung anzuwenden sind. Das Empfehlungsschreiben für das Kindergartenjahr 
2021/22 war den Sitzungsunterlagen angeschlossen. 
 
Von der Kindergarten-Geschäftsführerin von der Verrechnungsstelle Offenburg haben 
wir eine Aufstellung der Elternbeiträge mit den jeweiligen Erhöhungen lt. der Empfeh-
lung für das Kindergartenjahr 2022/23 erhalten, die den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
Auf Wunsch der Verwaltung wurden auch bereits die Beiträge für das Kindergartenjahr 
2022/23 nach den bisherigen prozentualen Erhöhungen errechnet. Falls die Empfeh-
lung nächstes Jahr anders als erwartet ausfällt, werden die Beiträge neu berechnet 
und dem Gemeinderat vorgelegt. 
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage.  
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
öffentlich 10 b 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
613.27 / Herr Hertle 

 

Mitteilungen der Verwaltung:  
Hier: Entscheidung über die Zulassung durch das Regierungspräsidiums Frei-
burg (RP FR) bezüglich des Antrags der Stadt Gengenbach auf Abweichung von 
den Zielsetzungen einer Regionalen Grünzäsur des Regionalverbands Südlicher 
Oberrhein (Zielabweichungsverfahren Regionalplan) 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.04.2021 unter TOP 6 den 
Antrag der Stadt Gengenbach ausführlich diskutiert.  
 
Die Stadt Gengenbach beantragte eine Abweichung bzgl. einer sog. Regionalen 
Grünzäsur zwischen Ohlsbach und Reichenbach, die im Regionalplan festgelegt ist. 
Ziel des Verfahrens war es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die An-
siedelung des städtischen Baubetriebshofs und der Stadtwerke östlich angrenzend an 
die vorhandene Kläranlage nördlich des Reichenbachs zu schaffen. Grund für die Um-
siedlungspläne der Stadt waren insbesondere die beengten Verhältnisse ohne Erwei-
terungsmöglichkeiten am aktuellen Standort des Baubetriebshofs und der Stadtwerke 
mitten in einem Wohngebiet in der Vorstadt mit sämtlichen damit verbundenen Prob-
lemen wie Zufahrt, Lärm etc. Bei der Suche nach einem neuen Standort wurden ins-
gesamt 7 Alternativen in Betracht gezogen. Die Entscheidung fiel letztendlich auf das 
Gebiet östlich der Kläranlage am Rande der Grünzäsur als einzig sinnvollen Standort.  
 
Der Gemeinderat hatte damals den Beschluss gefasst, dass im Rahmen der Beteili-
gung der Gemeinde im Verfahren angeregt werden soll, den geplanten Standort noch 
einmal zu überdenken und erneut Alternativen zu prüfen, die keinen zusätzlichen Flä-
chenverbrauch und keine zusätzliche Versiegelung nach sich ziehen. Außerdem sollte 
dem RP FR mitgeteilt werden, dass der Gemeinderat den Eingriff in die Grünzäsur 
kritisch sehe. Ein entsprechendes Schreiben wurde dem RP FR am 21.04.2021 zuge-
schickt.  
 
Mit Schreiben vom 17.05.2021, eingegangen am 25.06.2021, hat das RP FR in seiner 
Entscheidung mitgeteilt, dass dem Antrag der Stadt Gengenbach zugestimmt und die 
Abweichung von der im Regionalplan Südlicher Oberrhein ausgewiesenen Grünzäsur 
zugelassen wird. Die Entscheidung mit ausführlicher Begründung war den Sitzungs-
unterlagen beigefügt. Darin heißt es auf Seite 7: „Die vorgelegte Standortalternativen-
prüfung wird als plausibel beurteilt, es ist nicht zu erwarten, dass durch eine erneute 
Alternativensuche, wie vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz des LRA Or-
tenaukreis und der Gemeinde Berghaupten angeregt, neu zu bewertende mögliche 
Standorte lokalisiert werden können.“ 
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Diskussionsverlauf:  
 
Hauptamtsleiter R. Hertle erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der Ver-
waltungsvorlage.  
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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Gemeinde Berghaupten 
Protokoll der Gemeinderatssitzung 

 

Termin 
 
26. Juli 2021 

Tagesordnungspunkt 
 
Öffentlich 10 c 

Aktenzeichen/Bearbeiter 
 
625.21 / Frau Lienhard 

 

Mitteilungen der Verwaltung 
hier: Feststellung der Bodenrichtwerte auf Ende des Jahres 2020 

 

Sachverhalt und Begründung: 
 
Der Gutachterausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2021 die Bodenrichtwerte 
auf Ende des Jahres 2020 nach dem Baugesetzbuch festgestellt. Die Werte wurden 
anhand von Kaufpreisfällen geändert. Die Änderungen sind in der Tabelle rot markiert. 
Ein Grundstück wurde aus der Ziffer 4 herausgenommen und der Ziffer 9 neu zuge-
ordnet. Ein Grundstück in der Lindenstraße wurde aus der Ziffer 12 herausgenommen 
und neu zugeordnet (zukünftig 12a). Diese Veränderungen ergaben sich aufgrund der 
vorhandenen Verkaufsfälle. Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken gibt es auch 
zwei Änderungen. Der Bodenrichtwert für Ackerland wurde von 3,50 € auf 3,00 € ge-
senkt und für Wiesengelände beträgt der neue Richtwert 2,50 € anstatt 3,00 €.    
 
Sämtliche Änderungen fanden auch die Zustimmung des Vertreters vom Finanzamt 
Offenburg, der an der Sitzung anwesend war. 
 
Die aktuelle Bodenrichtwerttabelle wird dem Gemeinderat bekannt gegeben und war 
den Sitzungsunterlagen beigefügt.  
 

 

Diskussionsverlauf:  
 
VwFachangestellte A. Lienhard erläuterte die Angelegenheit ausführlich anhand der 
Verwaltungsvorlage.  
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 

 
 
 
 

 Philipp Clever         Ralf Hertle 
(Bürgermeister)     (Protokollführer) 

 
 
 
 
 
 Jürgen Bergmann     Marcus Stradinger 

         (GR)               (GR) 


